
Kontrolle des Startrechts an der Waage 
bei Meisterschaften des Hessischen Judo-Verbandes („HJV“) 
gültig ab 17.01.2023, u.a. bei den HEM U18/U21 

Auf der Grundlage der DJB-WKO, der HJV-WKO und des Dringlichkeitsbeschlus-
ses des HJV vom 17.01.2023 erfolgt die Kontrolle der Startberechtigung an der 
Waage wie folgt: 

1. Deutsche Staatsangehörige 

a. Judopass mit JSM und Mitgliedschaft in einem hessischen Verein 

2.1 EU-Staatsangehörige 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zy-
pern 

b. Judopass mit JSM und Mitgliedschaft in einem hessischen Verein 
c. Staatenpass, Nachweis der Staatsangehörigkeit durch amtliches Doku-

ment 
d. mündliche Erklärung: In den letzten 12 Monaten NICHT für einen aus-

ländischen Verein gestartet 

2.2 Staatsangehörige sog. assoziierter Staaten 
Albanien, Armenien, Bosnien & Herzegowina, Färöer-Inseln, Georgien, 
Island, Israel, Mazedonien, Moldau, Montenegro, Norwegen, Schweiz, 
Serbien, Türkei, Tunesien und die Ukraine 

a. Judopass mit JSM und Mitgliedschaft in einem hessischen Verein 
b. Staatenpass, Nachweis der Staatsangehörigkeit durch amtliches Doku-

ment 
c. mündliche Erklärung: In den letzten 12 Monaten NICHT für einen aus-

ländischen Verein gestartet 

3. Sonstige Ausländer 
Andere Staatsangehörigkeit (außer 2.1, 2.2) oder staatenlos 

a. Judopass mit JSM und Mitgliedschaft in einem hessischen Verein 
b. Aufenthaltstitel, der seit mindestens einem Jahr gültig ist 
c. mündliche Erklärung: In den letzten 12 Monaten NICHT für einen aus-

ländischen Verein gestartet 

Frankfurt, 22.01.2023 
gez. HJV-Sportwarte, HJV Vizepräsident Leistungssport 


